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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.03.1963

Norm

ABGB §1327 a

Rechtssatz

Es muß im Urteil nicht ausdrücklich gesagt werden, daß die den minderjährigen Kindern des Getöteten gebührende

Rente nur auf die Dauer der Erwerbsunfähigkeit zuerkannt werde, weil sich das von selbst versteht.
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